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Turnhallen — Turnplätze

In unserem Kanton stehen zurzeit eine ganze Anzahl von Schulanlagen im Bau, im
Umbau oder in der Projektierung. Die Architekten und die Baukommissionen sehen

sich sehr oft vor schwierige Probleme gestellt, die sich in der Regel auf die Finanzierung
beziehen, dann aber sicher auch auf die Festlegung des Raumprogrammes. Für
Schulräume, Handarbeitsräume und Schulküchen sind Normen von allgemeiner Gültigkeit
vorhanden. Wie steht es aber bei den Turnhallen und Turnplätzen Die Eidgenössische

Turn- und Sportschule in Magglingen hat ein umfangreiches Werk geschaffen, das

anfangs 1966 erscheinen dürfte. Darin sind Maße von Turnhallen und Außenanlagen
angegeben, Nebenräume beschrieben, Verzeichnisse über Geräte und Spieleinrichtungen
sowie technische Hinweise enthalten. In diesen Normalien sind auch unsere bündnerischen

Verhältnisse berücksichtigt, und sie sollen in Zukunft als Grundlage für jede
Projektierung von Turn- und Sportanlagen dienen.

Ein paar Details aus dem Kapitel Turnhallen sollen hier aufgeführt werden. Denn
gerade die Turnhalle ist für unsere Schulen von entscheidender Bedeutung, wenn unsern
Buben und Mädchen ein systematischer Turnunterricht zuteil werden soll. Denn auch

in den Wintermonaten sollte wenigstens eine - von total drei Turnstunden - in einer

Halle gehalten werden können. Skifahren kann den Turnunterricht nicht ersetzen,
sondern nur ergänzen

Minimaianforderungen : Für 1500 Einwohner 1 Halle
Für 1500-3000 Einwohner 2 Hallen
Für 3000-6000 Einwohner 3 Hallen

Hallenarten

Turnhallen

1. Turnhallen
2, Mehrzweckhallen

3. Spielhallen
4. Sporthallen

Typ 1 Turnraum 10 x 18 m, 5,5 m hoch

Typ 2 Kleinturnhalle 11 X 20 m, 5,8 m hoch

Typ 3 Mittlere Turnhalle oder Normalturnhalle 14,2 x 26 m,
6 m hoch

Typ 4 Großturnhalle 18 x 32 m

Neu in den Normalien erscheinen die Doppelturnhallen und die Kombinationen
Turnhalle-Spielhalle.

Nebenräume

Diese werden in verschiedenen Kapiteln grundsätzlich behandelt (Garderoben, Wasch-

und Duschräume, Turnlehrerzimmer).

Das Kapitel Turnhallen wird abgeschlossen mit einer ganzen Reihe von technischen

Hinweisen, die die Bodenkonstruktionen betreffen sowie die Akustik, die Lüftung, die

Heizung, Beleuchtung und Pflege.

In seiner Verordnung über das Schulturnen und den turnerisch-sportlichen Vorunterricht

vom 29. Mai 1965 hat der Kleine Rat das Büro für Schulturnen und Vorunterricht

mit der Beratung von Behörden und Architekten in Fragen der Errichtung und



Ausgestaltung von Turnhallen und Turnplätzen beauftragt, sowie in der Anschaffung
und Placierung von Turngeräten für Schulturnen und Vorunterricht.

Ein Auszug aus den neuen Normalien, der die Turnhalle betrifft, kann beim Büro für
Schulturnen und Vorunterricht noch bezogen werden. Hohe Summen werden in den

Bau von Schulanlagen und den dazugehörenden Turnhallen und Turnanlagen investiert,
und die Verzinsung ist in keiner Buchhaltung auf der Aktivseite nachweisbar, aber sie

läßt sich nachweisen in der geistigen und körperlichen Schulung unserer Jugend.

Unsere Lokalhistoriker von morgen sollen einmal unsere Zeit nicht nur als
«Nationalstraßenbau-Zeitalter» bezeichnen können, sondern als Epoche, in welcher Stätten
geschaffen worden sind, die der geistigen und körperlichen Erziehung der Jugend dienten
und noch dienen. St. B.

Ein erfreulicher Volksentscheid

Das Bündnervolk hat am 27. März der Revision des Schulgesetzes zugestimmt. Einem

lange gehegten Postulat der Lehrerschaft ist dadurch entsprochen worden. Während
der Große Rat 1957 für die Festsetzung von Teuerungszulagen und 1962 unter
gewissen Bedingungen auch für die Gewährung einer Reallohnerhöhung ermächtigt
wurde, so bringt das revidierte Gesetz nun die uneingeschränkte Zuständigkeit des

Großen Rates für die Festsetzung der Minimalbesoldungen der Lehrer und der

Prämien der Versicherungskasse. Damit ist die Gewähr geboten, daß notwendig
werdende Anpassungen in Zukunft rechtzeitig und in zeitgemäßer Weise erfolgen
können. Im Namen des Vorstandes des BLV danken wir den Behörden und dem

Bündnervolk, allen, die sich für die Neuregelung einsetzten, für die Aufgeschlossenheit.

Für den Vorstand des BLV
C. Buoi
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